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Beitragssatzung  
zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Heek 

vom 21.12.2005 
 i.d.F.v. 01.01.2009 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.06.2008 (GV NRW S. 514) sowie der §§ 1, 2 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert am 11.12.2007 
(GV NRW S. 8) in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Heek vom 22.12.2005 hat der Rat der Gemeinde Heek in 
seiner Sitzung am 17.12.2008 folgende Änderungssatzung beschlos-
sen: 

§ 1 
Kanalanschlussbeitrag 

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstel-
lung der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde 
einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs.4 Satz 3 
KAG NRW. 

(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseran-
lage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für 
ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz 
des Aufwandes der Gemeinde für die Herstellung, Anschaffung 
und Erweiterung der gemeindlichen Abwasseranlage. 

(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück. 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 
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(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und 
rechtlich angeschlossen werden können, 

2. für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein 
Anschlussrecht bestehen und 

3. für das Grundstück muss 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein 
(z.B. durch Bebauungsplan), so dass es bebaut oder ge-
werblich genutzt werden darf oder 

b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbli-
che Nutzung nicht festgesetzt ist (z.B. im unbeplanten 
Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstück 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde 
zur Bebauung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich ange-
schlossen (z.B. im Außenbereich nach § 35 BauGB), so unter-
liegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 nicht vorliegen. 

(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, 
die im Rahmen der Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an 
die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen sind. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von 
Grundstücken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in 
die gemeindliche Abwasseranlage (z.B. in ein von der Gemein-
de betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der 
Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder 
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demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grund-
fläche, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden 
darf und an die Anlage angeschlossen werden kann. 

(5) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, so können für 
jedes dieser Gebäude die für die Grundstücke maßgeblichen 
Vorschriften dieser Satzung angewandt werden; die Entschei-
dung hierüber trifft die Gemeinde. 

§ 3 
Beitragsmaßstab 

(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese 
ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem 
Vomhundertsatz. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-
che, auf die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche 
oder sonstige Nutzungsfestsetzung bezieht; über die Grenzen 
des Bebauungsplanes hinausgehende Grundstücksteile blei-
ben unberücksichtigt, 

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, 

a) bei Grundstücken, die an die öffentliche Verkehrsfläche 
angrenzen, die Fläche von der  
öffentlichen Verkehrsfläche bis zu einer Tiefe von 
höchstens 50 m, 

b) bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Verkehrs-
fläche angrenzen oder lediglich durch einen dem Grund-
stück dienenden Weg mit dieser verbunden sind, die 
Fläche von der zu der öffentlichen Verkehrsfläche lie-
genden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von höchs-
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tens 50 m; Grundstücksteile, die lediglich die wegemä-
ßige Verbindung zum Grundstück herstellen, bleiben 
unberücksichtigt. 

Bei darüber hinausgreifender baulicher oder gewerblicher 
Nutzung des Grundstücks ist die Tiefe der übergreifenden 
Nutzung zusätzlich zu berücksichtigen. 

(3) Bei Grundstücken, die an mehrere Erschließungsanlagen an-
grenzen, ist in den Fällen des Absatz 2, Ziffer 2, Buchstabe a) 
und b) bei der Ermittlung der Grundstücksfläche die bereits 
veranlagte Grundstücksfläche außer Betracht zu lassen. 

(4) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche 
mit einem Vomhundertsatz vervielfacht, der im Einzelnen be-
trägt: 

1. bei ein- bis zweigeschossiger Bebaubarkeit: 
2. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit: 
3. bei viergeschossiger Bebaubarkeit: 
4. bei fünf- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 

(5) Erschlossene Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich 
genutzt sind und auch nicht baulich oder gewerblich genutzt 
werden dürfen, werden mit 50 v.H. der Grundstücksflächen an-
gesetzt. 

(6) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan 
festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der 
Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur 
die zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige 
Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe 
des Bauwerks geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle 
Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Dies gilt entspre-
chend, wenn ein Bebauungsplan sich in der Aufstellung befin-
det und den Verfahrensstand im Sinne des § 33 Baugesetzbuch 
erreicht hat.  
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Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder 
vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.  

(7) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Be-
bauungsplan weder die Geschosszahl noch die Baumassenzahl 
festgesetzt ist, ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse. 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der 
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Geschosse. 

Ist eine Geschosszahl aufgrund der Besonderheit des Bauwer-
kes nicht feststellbar, so gilt als Geschosszahl die Höhe des 
Bauwerkes geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zah-
len auf- bzw. abgerundet werden. 

(8) Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen 
ohne Festsetzung der Geschosszahl ausgewiesen sind, werden 
als zweigeschossig bebaubare Grundstücke angesetzt. 
Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut 
werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstü-
cke. 
Gewerblich nutzbare Grundstücke, auf denen keine Bebauung 
zulässig ist, werden als zweigeschossig bebaubare Grundstücke 
angesetzt, womit auch die Nutzungsart berücksichtigt ist. 

(9) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 4 
genannten Vomhundertsätze um je 30 v.H. erhöht. Dieses gilt 
auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, 
aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nut-
zung als Kerngebiete, Gewerbegebiete  
oder Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche 
Nutzung aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nutzung 
zulässig wäre. 
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§ 4 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 4,40 €/m² Veranlagungsfläche. 

(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des 
Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben. 

Dieser beträgt: 

a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 2,64 €/m² 
Veranlagungsfläche; 

b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 1,76 
€/m² Veranlagungsfläche; 

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Be-
nutzungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach dem zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 

§ 5 
Entstehen der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann. 

(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem 
Anschluss. In den Fällen des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitrags-
pflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nut-
zungsmöglichkeit entfallen. 

(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Satzung bereits an die Abwasseranlage angeschlossen waren 
oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht mit Inkrafttre-
ten dieser Satzung. 
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(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitrags-
pflicht, wenn für den Anschluss des Grundstücks bereits eine 
Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem 
Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wurde 
oder verjährt ist. 

§ 6 
Beitragspflichtiger 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 7 
Auskunftspflichten 

(1) Die Beitragspflichtigen haben alle für die Berechnung der Bei-
träge erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Un-
terlagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte 
der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen 
Gründen nicht zu erlangen, so kann die Gemeinde die für die 
Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung 
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkann-
ten Sachverständigen auf Kosten des Beitragspflichtigen schät-
zen lassen. 

§ 8 
Fälligkeit der Beitragsschuld 
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(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig. 

(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben 
gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine 
aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht von der 
Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

§ 9 
Billigkeitsmaßnahmen 

Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Abgaben-
ordnung 1977 in Verbindung mit § 12 Nr. 4 Buchstabe b KAG sinn-
gemäß. 

§ 10 
Rechts- und Zwangsmittel 

(1) Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach 
den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung. 

(2) Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwi-
derhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den Vor-
schriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 

Bekanntmachung am 23.12.2008. 


